
Beschluss: 

Die Verwaltung wird beauftragt, dem vorliegenden Anliegen der Koblenzer Wohnbau GmbH zu 

entsprechen und das befristete Nießbrauchrecht an dem Grundstück Gemarkung Neuendorf, Flur 9, 

Flurstück 10/125 vorzeitig aufzulösen. 

 

 


